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Hilden, 14.05.2025 

 
 
 
Beitragsordnung für ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder 
 
 
Für ordentliche Mitglieder der Gütegemeinschaft KFZ-Kennzeichen e.V. gilt ab dem 14.05.2024, 
dass die Unternehmen die Stückzahl der hergestellten 
 
a) Platinen und fertige KFZ-Kennzeichen (reflektierende 1mm und andere),  
b) Platinen Kurzzeitkennzeichen, 
c) Platinen Ausfuhrkennzeichen 
 
monatlich an die Gütegemeinschaft melden. Gütegesicherte Platinen und Kennzeichen sind dabei 
gesondert auszuweisen (Abrechnungssystem RAL). 
 
Für die Beitragsberechnung ist die Summe aller gemeldeten Platinen und fertige KFZ-Kennzeichen 
mit dem Faktor 0,002 € zu multiplizieren. Diser ermittelte Wert ist der monatliche Gesamtbeitrag, 
der den festgelegten Mindestbeitrag von 150,00 € nicht unterschreiten darf. In diesem Fall gilt als 
Beitrag der Mindestbeitrag. 
 
Für Fördermitglieder der Gütegemeinschaft KFZ-Kennzeichen e.V. gilt ab dem 14.05.2025 ein 
jährlicher Beitragssatz von 1.800,00 €. 
 
 
Gütegemeinschaft KFZ-Kennzeichen e.V.  
- Der Vorstand -  
 


